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Zusammenfassung
Der Beitrag stellt Berufungsakten als empirisches Material für die Soziologiege-
schichte vor. Berufungsakten gewähren Einblicke in formelle und offizielle
Praktiken der Selbst- und Fremdpositionierung von Wissenschaftlern. In den
Dokumenten dieser reglementierten Verfahren der Berufung kommen unter-
schiedliche Zuschreibungen und Kategorisierungen zum Ausdruck, die andere
empirische Zugriffe in dieser Form nicht erfassen können. Nach einem Überblick
über den Forschungsstand zu Berufungsverfahren im Allgemeinen werden im
Hauptteil des Beitrags archivrechtliche Fragen des Zugangs zu und des Inhalts
von Berufungsakten geklärt. Darauf folgen Überlegungen zu den methodologi-
schen Potenzialen dieser Dokumente. Die im Beitrag vertretene These lautet, dass
die in Berufungsakten dokumentierten formellen Praktiken der Positionierung
eine eigene, ebenso wirkmächtige und soziologisch relevante Realität der Ver-
fahren abbilden wie die informellen Praktiken, die in den Akten nicht enthalten
sind.
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1 Einleitung

Wissenschaft ist ein soziales Unterfangen, das nicht nur auf die Produktion von
Erkenntnis ausgerichtet ist (Für konstruktive Hinweise zu früheren Versionen dieses
Textes danke ich Mila Brill und Daniela Ruß.).1 Darüber gelegt ist ein Netz von
feinen Differenzen und Kategorisierungen. Dies ist das diskursive Arsenal, aus dem
sich Wissenschaftler über Subjektpositionen in vertikale und horizontale Ordnungen
bringen. Solche Positionierungen mögen besonders pointiert und folgenreich in
Berufungsverfahren stattfinden, sie sind aber keineswegs darauf beschränkt. Das
von Wissenschaftlerinnen situativ und praktisch beherrschte Spiel feiner Unterschei-
dungen ist elementarer Teil des akademischen Alltags. Die dabei mobilisierten
Kategorien und Zuschreibungen lassen sich zumindest analytisch in drei Typen
trennen (vgl. Angermuller 2013, 2016): Für Selbst- und Fremdpositionierungen
sind, erstens, akademische Kategorien inhaltlich-fachlicher Art zentral. Wozu arbei-
tet zum Beispiel die Person, die ich auf der letzten Konferenz kennengelernt habe?
Wer vertritt meinen Forschungsbereich im neu erschienenen Handbuch? Zweitens
sind auch institutionelle Kategorien bürokratisch-organisationaler Art wichtige Ele-
mente von Selbst- und Fremdpositionierungen. Übernimmt der Juniorprofessor an
meinem Institut die gleichen Verwaltungsaufgaben wie die W3-Professorin? Wer
wird in den Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziologie gewählt? Drittens
spielen auch nicht-akademische Kategorien eine Rolle für die Selbst- und Fremd-
positionierungen von Wissenschaftlerinnen. Sozialstrukturelle Determinanten wie
soziale Herkunft, Geschlecht oder Ethnie, aber auch Positionen außerhalb der
Wissenschaft in der Politik, den Medien oder der Wirtschaft, können zu sehr
relevanten Faktoren akademischer Positionierungen werden und den Verlauf wis-
senschaftlicher Karrieren beeinflussen.

In diesen ernsten Spielen der feinen Unterscheidungen und Kategorisierungen
können sich Wissenschaftlerinnen beispielsweise vertikal in Positionen wie „Dok-
torand“, „Postdoc“ oder „W3-Professorin“ einordnen, oder sie verorten sich hori-
zontal über Positionen wie „Sportsoziologin“, „Diskursforscher“ oder „Theoretike-
rin“. Es versteht sich von selbst, dass die Stabilität und Fixierung dieser Ordnungen
stark variiert. Über die produktive, situative und kontingente Seite dieser Positio-
nierungen informieren beispielsweise praxeologische Perspektiven (Langenhove
und Harré 1999; Baert 2012), die robusten und strukturellen Aspekte dieser sozialen
Ordnungen werden zum Beispiel von macht- und elitesoziologischen Perspektiven
betont (Bourdieu 1992; Graf 2015).

1Der Text wechselt zwischen generischem Maskulinum und Femininum. Davon unbenommen
bleibt, dass Geschlecht in Berufungsverfahren eine einflussreiche Variable ist.
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Eine besonders instruktive Arena akademischer Positionierungen sind Beru-
fungsverfahren. Sie bilden einen verfahrensmäßigen Rahmen für das akademische
Spiel der feinen Unterscheidungen und reglementieren, auf welche Weise wissen-
schaftliches Leitungspersonal institutionell in Stellung gebracht wird. Berufungs-
verfahren übersetzen also flexible und situative Positionierungen in die robuste und
stabile Ordnung institutioneller Posten und Hierarchien. So werden beispielsweise
jene spontanen Fremd- und Selbstzuschreibungen, die im Gespräch nach dem
Probevortrag oder in den Diskussionen der Berufungskommission stattfinden, in
die dauerhafte institutionelle Kategorie der Professur überführt. Weil Berufungsver-
fahren akademische (und nicht-akademische) Unterscheidungen in die institutionelle
Kategorie „Professur für . . .“ übertragen, gibt es in der Wissenschaft kaum zentralere
Arenen der Positionierung. Das Spiel der feinen Unterscheidungen ist nirgendwo
ernster als hier.

Im vorliegenden Beitrag werde ich Möglichkeiten und Potenziale des soziolo-
giegeschichtlichen Zugriffs auf Berufungsakten aufzeigen. Dazu gebe ich zunächst
einen Überblick über die wichtigsten Forschungslinien zu Berufungsverfahren im
Allgemeinen (2.). Dem folgt eine Diskussion forschungspraktischer Aspekte, wozu
archivrechtliche Fragen des Zugangs zu und des Inhalts von Berufungsakten ge-
hören (3.). Nach Überlegungen zu den methodologischen Potenzialen von archivier-
ten Dokumenten (4.) können abschließend die wichtigsten Analyseperspektiven auf
Berufungsakten zusammengefasst werden (5.).

2 Forschungsstand zu Berufungsverfahren

Das Feld akademischer Positionierungen kann prinzipiell über verschiedene empi-
rische Daten und Gegenstände erschlossen werden. Dafür kommen Ansätze in
Frage, die fast die gesamte Welt wissenschaftlicher Positionierungspraktiken spie-
geln: Studien zu Positionierungen in Zitationen (z. B. Allen 1997), in Empfehlungs-
schreiben (z. B. Tsay et al. 2003), in Nachlässen (z. B. Füßl 2014), in (Auto-)
Biografien (z. B. Platt 2015, siehe auch ihren Beitrag in diesem Band) oder in
Nachrufen (z. B. Hamann 2016, siehe auch den Beitrag in diesem Band) sowie zu
außerwissenschaftlichen Positionierungen in Medien und Wirtschaft (z. B. Maeße
2015) eröffnen eine vergleichende Perspektive, auf die sich die Erforschung von
Selbst- und Fremdpositionierungen in Berufungsverfahren stützen kann.

Solche Vergleiche sind nicht zuletzt hilfreich, weil Berufungsverfahren selbst
bisher nur schlaglichtartig erforscht sind. Erstens konzentriert sich eine Reihe von
Studien auf wissenschaftspolitische, praxisnahe Aspekte und formuliert normative
Erwartungen an Berufungsverfahren. Es wird herausgearbeitet, dass Universitäten in
immer stärkerem Ausmaß zu Konkurrenten auf einem Berufungsmarkt werden, und
dass auch Wissenschaftler systematisch dazu angehalten werden, miteinander in
einen Wettbewerb um Positionen zu treten (Detmer 2012; Färber und Riedler 2011;
Wissenschaftsrat 2005). Im Ländervergleich zeigen sich die (pfadabhängigen) Struktu-
ren nationaler Hochschulsysteme (Schmitt et al. 2004; Fumasoli und Goastellec 2015)
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sowie unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe und -kriterien der jeweiligen Gremien
(Musselin 2005).

Neben diesen Arbeiten existiert ein zweiter Forschungsstrang zur Bedeutung von
akademischen und nicht-akademischen Zuschreibungen in Berufungsverfahren.
Hier zeigt sich, dass Berufungen beeinflusst werden von Forschungsleistungen
(zugeschrieben durch Publikationen und Drittmitteleinwerbungen) und Lehrqualitä-
ten (markiert durch Lehrevaluationen) (Kleimann et al. 2015; Lutter und Schröder
2014; Plümper und Schimmelpfennig 2007). Auch das Geschlecht und die sozialen
Netzwerke der Bewerber haben einen Einfluss auf ihre Berufungschancen (zum
Einflussfaktor Geschlecht siehe Misra et al. 1999; Färber und Spangenberg 2008;
Nielsen 2016, zu Netzwerken Combes et al. 2008; Gross et al. 2008). Bereits diese
kurze Skizze von sich in Berufungsverfahren überkreuzenden akademischen und
nicht-akademischen Zuschreibungen deutet die Komplexität wissenschaftlicher
Rekrutierungsprozesse an. Wenn Wissenschaftlerinnen institutionell in Stellung
gebracht werden, sind darüber hinaus auch solche Faktoren zu berücksichtigen,
die sich schwerer quantifizieren lassen. Dazu gehören die durch Selbst- und Fremd-
zuschreibungen konstruierte Passfähigkeit von Kandidaten (Zimmermann 2000),
die Einhaltung bestimmter Spielregeln des Verfahrens (Kriszio 1994) und die durch
nationale Verfahrensmodelle strukturierten Entscheidungs- und Bewertungsprakti-
ken (Musselin 2009).

Für die Fragestellung meines Beitrags sind die Datengrundlagen der jeweiligen
Studien ebenso wichtig wie die Zuschreibungen und Kategorien, die jeweils fokus-
siert werden. Die entscheidende Rolle des empirischen Zugriffs zeigt sich zum
Beispiel beim Faktor Geschlecht: Während quantitative Längsschnittanalysen von
Lebenslaufdaten weder für die Politikwissenschaft (Plümper und Schimmelpfennig
2007) noch für die Soziologie (Mau und Huska 2010; Lutter und Schröder 2014)
eine systematische Benachteiligung von Frauen nachweisen (anders sieht das bei
Müttern aus), können qualitative Studien, die auf teilnehmender Beobachtung und
Experteninterviews beruhen, differenziertere Aussagen treffen. Sie unterscheiden
nicht nur, ob Frauen entweder berufen oder ausgegrenzt werden, sondern verweisen
darauf, wie Vorstellungen von Männlichkeit Rekrutierungspraktiken in den Gremien
und Kommissionen prägen (Zimmermann 2000; Färber und Spangenberg 2008).

Als Zwischenfazit können wir festhalten, dass die bisher vorgestellten Studien
Berufungsverfahren unter Rückgriff auf unterschiedliches empirisches Material
untersuchen. Schematisch lassen sich drei Zugangsweisen unterscheiden. Erstens
können wissenschafts- und hochschulpolitische Gesetze, Regeln und Leitlinien
konsultiert werden, aus denen sich Ziele und Forderungen ableiten lassen, die aber
auch internationale Vergleiche informieren können. Zweitens können Berufungsver-
fahren anhand von Lebenslaufdaten Berufener untersucht werden. Hier handelt es
sich gewissermaßen um Analysen von außen, die die Ergebnisse von Verfahren ex
post anhand der Sozialstruktur der Professorenschaft erfassen. Der Vorteil dieses
Zugangs besteht darin, dass die Merkmale erfolgreicher Kandidatinnen relativ
detailliert und über größere Zeiträume hinweg studiert werden können. Einen diffe-
renzierten Blick in die Black Box ermöglicht, drittens, die teilnehmende Beobach-
tung von Berufungsverfahren. Sie kann um Experteninterviews ergänzt werden.
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Beide Zugangsweisen bergen jedoch das Risiko, dass Forscherinnen durch ihre
bloße Anwesenheit oder ihr Frageverhalten einen Einfluss auf die Situation ausüben,
der nur schwer zu kontrollieren ist.

Auch die Wissenschaftsgeschichte hat Berufungsverfahren bisher nur am Rande
thematisiert. In der Regel werden dabei Fachgeschichten oder Universitätsgeschich-
ten geschrieben; bei Ersteren bildet die Historiografiegeschichte einen Schwerpunkt
(Hesse und Schwinges 2012; Dainat 2003). Typischerweise fokussieren auch diese
Studien den Einfluss nicht-akademischer Faktoren wie Geschlecht und die Zuge-
hörigkeit zu Schulen, oder sie zeichnen (Dis-)Kontinuitäten in der Berufungspolitik
von Instituten und Universitäten nach. Untersuchungen können dabei Professoren-
lexika und -kataloge (Asche 2012; Morgenstern 2012), Interviews (Stambolis 2012)
oder Briefwechsel und Korrespondenzen heranziehen (Rebenich 2012). Wie in
Analysen der aktuellen Sozialstruktur gibt es auch in der Wissenschaftsgeschichte
quantitative Arbeiten zum Berufungswandel, die sich auf Lebenslaufdaten stützen.
Ergebnisse von Berufungsverfahren gewähren Einsichten in die Persistenz wissen-
schaftlicher Schulen (Weber 1984), die Differenzierung von Geistes- und Sozial-
wissenschaften (Baumgarten 1997) und geschlechtsspezifische Diskriminierung
(Paletschek 2012). Auch diese Untersuchungen konzentrieren sich aber auf die ex
post-Effekte von Berufungen und bleiben außerhalb der Verfahren selbst. Beru-
fungsakten werden entweder ergänzend in Einzelfallstudien oder in wenigen uni-
versitäts- und institutsgeschichtlichen Arbeiten herangezogen (z. B. Hofmann
1982).

In den folgenden Abschnitten will ich näher auf Berufungsakten als Datenmate-
rial eingehen. Dazu diskutiere ich einige forschungspraktische und methodologische
Aspekte, die bei der Arbeit mit Berufungsakten im Rahmen der Soziologiege-
schichte relevant sind. Die Einblicke sind in einem DFG-Projekt (Laufzeit
2015–2018) an der Universität Bonn entstanden, in dem ich Berufungsverfahren
in disziplinären Umbrüchen in Geschichtswissenschaft und Germanistik in den
1960er- und 1970er-Jahren erforsche.

3 Forschungspraxis: Zugang zu Berufungsakten und in den
Akten enthaltene Dokumente

Zunächst stellt sich die archivrechtliche Frage des Zugangs zu Berufungsakten. Die
rechtlichen Rahmenbedingungen der Einsichtnahme sind geregelt durch Landes-
archivgesetze, die dann von den jeweiligen Universitätsarchiven ausgelegt werden.
Nach dieser Auslegung sind Berufungsakten nicht als Sachakten, sondern als per-
sonenbezogene Akten definiert. Dadurch wird nach allen Landesarchivgesetzen eine
gegenüber Sachakten verlängerte Sperrfrist notwendig. Prinzipiell kann eine Ein-
sicht dennoch unter drei Bedingungen gewährt werden, die zwischen den Bundes-
ländern nur minimal variieren:
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• Die personenbezogene Sperrfrist ist beendet, wenn die Verfahrensbeteiligten seit
mindestens zehn Jahren verstorben sind. Wer zum Kreis der Verfahrensbeteiligten
gehört, wird in der Praxis unterschiedlich ausgelegt. Ob hierunter nur berufene
Personen oder auch andere gelistete Kandidatinnen, Kommissionsmitglieder oder
Gutachterinnen fallen, liegt in der Entscheidung der jeweiligen Universitätsar-
chive.

• Die personenbezogene Sperrfrist wird temporär aufgehoben, wenn die Verfah-
rensbeteiligten ihr Einverständnis in die Akteneinsicht geben. Falls ihr Tod
weniger als zehn Jahre zurückliegt, kann dieses Einverständnis auch von Ange-
hörigen gegeben werden.

• Die personenbezogene Sperrfrist kann verkürzt werden, wenn dies für wissen-
schaftliche Forschungsvorhaben beantragt wird. Hier müssen besondere wissen-
schaftliche Interessen in einem Antrag dargelegt werden.

Wie auch bei anderen Archivdaten (vgl. nur Fabian Links Beitrag zu Korrespon-
denzen in diesem Band) werden die Fragen des Zugangs zu Berufungsakten von
Universitätsarchiven entschieden. Bereits die Bedingungen für Sperrfristverkürzun-
gen und -aufhebungen zeigen, dass dabei zwei widerstreitende Interessen vereinbart
werden müssen: wissenschaftliche Forschungsinteressen und die schutzbedürftigen
Interessen der Verfahrensbeteiligten (Hoen 2010). Die schutzbedürftigen Interessen
der Beteiligten leiten sich aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung
ab. Das Selbstbestimmungsrecht steht aber in Konflikt mit der grundgesetzlich
zugesicherten Forschungsfreiheit. Auch personenbezogene Informationen sind Teil
einer forschungsrelevanten sozialen Realität (Manegold 2013). Die Gewichtung
dieser beiden Interessen nehmen Universitätsarchive je unterschiedlich vor, so dass
auch die Möglichkeiten der Einsichtnahme variieren.

In der Regel ist die Einsichtnahme mit besonderen Auflagen verbunden. Grund-
sätzlich sind die schützenswerten Belange der Betroffenen zu berücksichtigen. Dies
kann durch eine Anonymisierung relevanter Informationen erreicht werden. Übli-
cherweise dürfen Informationen nur im Rahmen eines konkreten Forschungspro-
jekts verwendet werden; nicht immer ist es erlaubt, von den Akten Reproduktionen
anzufertigen. Vervielfältigte Unterlagen und auch transkribierte Informationen sind
grundsätzlich so aufzubewahren und zu speichern, dass unbefugte Personen keinen
Zugriff haben.

Weil die verschiedenen Schritte eines Berufungsverfahrens auf unterschiedlichen
Ebenen archiviert werden, sind die Fragen des Zugangs und der Einsichtnahme je
nach Fragestellung mit verschiedenen Stellen zu klären. Dokumente zu einem
einzigen Verfahren können über Ministerialakten, Rektorats- und Senatsakten, Fa-
kultätsakten und Akten der Berufungskommission verstreut sein. Ungeachtet der
Kompetenzen der Universitätsleitungen und Ministerien dürften die Berufungsakten
der Fakultäten und der Berufungskommissionen für die meisten soziologiege-
schichtlichen Fragestellungen das interessanteste Datenmaterial darstellen. In den
hier dokumentierten Verfahrensschritten schlagen sich Fremd- und Selbstpositionie-
rungen der Beteiligten besonders deutlich nieder, weil in diesen Schritten die
Passung zwischen Bewerber- und Stellenprofil vorgenommen wird. Die in der Regel
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im Universitätsarchiv des Berufungsorts archivierten Akten umfassen je nach Voll-
ständigkeit unter anderem Ausschreibungstexte, Bewerbungsschreiben inklusive
Curricula Vitae, Schriften- und Lehrverzeichnissen, Protokolle der Kommissionssit-
zungen, Briefwechsel und Korrespondenzen, externe Gutachten und Laudationes
über die Listenplatzierten sowie den Verlauf und die Ergebnisse der Berufungsver-
handlungen. Ob und in welchem Umfang eine Forschungsfrage bearbeitet werden
kann, hängt demnach nicht nur von der Möglichkeit des Zugangs zu den Akten ab,
sondern auch von der im Vorfeld noch schwerer abzuschätzenden Vollständigkeit der
Akten. Nicht selten ist es notwendig, Datenmaterial und/oder Forschungsfrage im
Nachhinein neu auszutarieren und aneinander anzupassen (dazu Elder et al. 1993).

4 Methodologische Potenziale von Berufungsakten

Ebenso wichtig wie Fragen des archivrechtlichen Zugangs und der Inhalte von
Berufungsakten ist die Diskussion ihres methodologischen Stellenwerts. Hierzu
können wir kurz auf die im Forschungsstand angesprochenen Stärken und Schwä-
chen anderer empirischer Zugänge zurückkommen. Ich hatte oben angemerkt, dass
teilnehmende Beobachtung und Experteninterviews zwar einen vergleichsweise
differenzierten Blick in die Black Box erlauben. Die Reaktivität der Daten stellt
jedoch eine Schwäche dieser Erhebungstechniken dar. Forscherinnen können durch
ihr Frageverhalten oder durch ihre bloße Anwesenheit auf die erhobenen Daten
einwirken. Im heiklen Kontext von Personalbewertungen und -entscheidungen ist
diese Einschränkung besonders wahrscheinlich, weil es nicht um Projektanträge
oder Manuskripte, sondern um Kollegen und Konkurrentinnen geht. Die aktenmä-
ßige Dokumentation von Berufungsverfahren (und weiteren soziologiegeschichtlich
relevanten Prozessen) unterliegt anderen Beschränkungen, sie eröffnet aber auch
andere Potenziale.

Dokumente im Allgemeinen und Akten im Besonderen können zum einen
historiografisch-positivistisch als „Quelle“ und zum anderen diskursanalytisch-
ethnomethodologisch als „Phänomen“ verstanden werden (Zimmerman und Pollner
1971; Prior 2008, 2012). Der ersten Perspektive geht es um Belege und Beweise, die
Dokumenten als stummen, reglosen, nicht-reaktiven Quellen entnommen werden
(May 2001, S. 175–199; Bryman 2012, S. 542–563). Berufungsakten geben dann
Auskunft über den Wortlaut von Stellenausschreibungen, über erfolgreiche Kandi-
daten und den Kreis der Mitbewerberinnen, über Listenplatzierungen, Gutachter
oder die Dauer der Verfahren. Viele darüber hinausgehende Informationen müssen
jedoch aus quellenkritischer Perspektive hinterfragt werden. Es ist schlichtweg nicht
aktenkundig, welche Vorbehalte Kommissionsmitglieder gegen Kandidatinnen gel-
tend machen, ob die enthaltenen Gutachten bereits mit Blick auf eine präferierte
Entscheidung „bestellt“ wurden, ob die Kommissionsprotokolle vom Ergebnis her
geschrieben und Abstimmungen so oft vorgenommen wurden, bis das Abstim-
mungsergebnis stimmte. Die positivistische Perspektive auf Dokumente und Akten
kann Berufungsakten aber trotz dieser Einschränkungen durchaus gewinnbringend
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als Datenmaterial verwenden, wenn sie ihre Aussagekraft nicht an entscheidenden
Punkten überschätzt.

Alternativ können Dokumente diskursanalytisch-ethnomethodologisch als eige-
nes und entsprechend selbst zu beforschendes „Phänomen“ begriffen werden – auch
wenn die Unterscheidung zwischen „Quelle“ und „Phänomen“ eine analytische, in
der Praxis nicht immer klar zu treffende ist. In der Wissens- und Wissenschaftsso-
ziologie sind jedenfalls schon in ganz ähnlicher Weise Statistiken untersucht wor-
den. Auch hier steht dann nicht mehr die Evidenz von Quellen, sondern ihre
Performativität im Mittelpunkt (siehe nur Desrosières 1998; Heintz 2012; Mair
et al. 2016). Für archivierte Dokumente bedeutet diese Perspektivenverschiebung,
dass Akten nicht länger als passive Container für Inhalte, sondern als Agenten
betrachtet werden, die mit ihrer Umwelt interagieren und konkrete Funktionen haben
(Cooren 2004; vgl. auch Latour 1988). Der Fokus verschiebt sich also von der Frage,
was Berufungsakten belegen und zeigen, zu der Frage, wie sie in organisatorischen,
bürokratischen oder akademischen Kontexten produziert werden, wie sie in diesen
Kontexten zirkulieren, wie sie verwendet werden, und wie Akten selbst auf ihre
verschiedenen Kontexte zurückwirken (vgl. Trace 2002; Smith 2007; Atkinson und
Coffey 2004). Diese diskursanalytisch-ethnomethodologische Perspektive auf Be-
rufungsakten bewegt sich nicht weg von den Inhalten von Gutachten, Lebensläufen
oder Protokollen. Sie beleuchtet vielmehr, wie diese Elemente funktionieren und
wirken, wie sie produziert, rezipiert, genutzt und manipuliert werden. Auch wenn
diese Aspekte einer auf Quellen konzentrierten historiografisch-positivistischen
Sicht verschlossen bleiben müssen, gibt es in der Wissenschaftsgeschichte ähnliche
Bestrebungen, wissenschaftliche Objekte von ihren Entdeckern oder Benutzern zu
emanzipieren (Daston 1999).

Inwiefern verändert sich also unser analytischer Blick, wenn wir Berufungsakten
nicht als „Quellen“ verstehen, die die Realität dann immer nur unzureichend wie-
dergeben können, sondern als „Phänomen“ begreifen? Schematisch können infor-
melle Praktiken der Positionierung und Unterscheidung in Berufungsverfahren
angenommen werden, die nicht völlig deckungsgleich mit den formellen Praktiken
sind, die sich dann aktenmäßig niederschlagen. Informell können hinter verschlos-
sener Tür oder in der Kaffeepause Zuschreibungen getätigt werden, die öffentlich
nicht legitim – oder zumindest: nicht legitim wirkmächtig – wären, zum Beispiel
„Arbeiterkind“ oder „Migrantin“. Es können Gefallen erwiesen und ein Konsens
gefunden, aber auch der Dissens zelebriert und Privatfehden ausgetragen werden. Es
können individuelle Erwägungen einfließen, beispielsweise Sympathie, aber auch
Konkurrenzdenken. Natürlich können in Berufungsverfahren auch Zuschreibungen
akademischer Leistungsfähigkeit vorgenommen und zur primären Entscheidungs-
grundlage gemacht werden. Der Punkt ist nicht, ob diese informellen Praktiken
durchweg aktenkundig werden (sie werden es nicht), ob sie immer anerkannt und
legitim sind (sie sind es nicht), oder ob die vorgenommenen Zuschreibungen von
anderen Erhebungsmethoden wie teilnehmender Beobachtung grundsätzlich besser
erfasst werden (sie werden es nicht). Insofern würde eine Kritik ins Leere laufen, die
bemängelte, dass Berufungsakten nicht „die Realität“ der Verfahren erfassen. Die in
Berufungsakten dokumentierten formellen Praktiken bilden eine eigene, ebenso
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wirkmächtige und soziologisch relevante Realität der Verfahren ab wie die infor-
mellen Praktiken, die in den Akten nicht immer auftauchen.

Vermeintliche Defizite des Datenmaterials werden auf diese Weise zu eigen-
ständigen soziologischen Phänomenen und sie verweisen auf die organisatorischen,
bürokratischen und akademischen Kontexte, in denen und für die Berufungsakten
produziert und rezipiert werden. Mit Garfinkel (1967) gesprochen gibt es also „gute“
Gründe für „schlechte“ Akten, und bei Berufungsakten sind dies nicht zuletzt
strategische Gründe: Die Akten sollen den Weg zu einer legitimen Entscheidung
dokumentieren, sie sollen für Transparenz sorgen und zwischen verschiedenen
Verfahrensschritten, unterschiedlichen Graden der Öffentlichkeit und heterogen
zusammengesetzten Kommissionen Kohärenz herstellen. Nicht zuletzt sollen Beru-
fungsakten verhindern, dass getroffene Entscheidungen im Nachhinein anfechtbar
sind (Stark 2011). Angesichts dieser vielfältigen strategischen Zwecke können wir
davon ausgehen, dass die objektive Dokumentation des „tatsächlichen“ Verfahrens-
ablaufs in Berufungsakten nicht die erste Priorität der Verfahrensbeteiligten ist. Dies
ist weder ein pauschales Argument gegen historiografisch-positivistische Verwen-
dungsweisen von Berufungsakten als „Quelle“ noch ein Argument für ihre
diskursanalytisch-ethnomethodologische Untersuchung als „Phänomen“. Zunächst
heißt das nur, dass die Passung zwischen Forschungsfrage und methodologischer
Perspektive bei Berufungsakten besonders sorgfältig reflektiert werden muss.

5 Fazit

Auf die oben diskutierten methodologischen Potenziale aufbauend fasse ich zusam-
men, welche unterschiedlichen Analyseperspektiven Berufungsakten eröffnen. Ich
skizziere dazu idealtypisch vier Perspektiven, die sich in der Forschungspraxis
ergänzen und überschneiden können. Dabei lehne ich mich an Priors (2008,
S. 825) tabellarische Unterscheidung von Approaches to the study of documents
an (Tab. 1).

Werden Berufungsakten positivistisch ausschließlich als Quellenmaterial verstan-
den, kann sich eine Analyse, erstens, auf die bürokratische Dimension der Verfahren
konzentrieren. Akten geben dann Auskunft über die Dauer von Berufungsverfahren,
über den Ablauf einzelner Verfahrensschritte oder über die Personen(gruppen), die
offiziell am Verfahren beteiligt sind. Im Sinne von Quellen belegen Akten auch,

Tab. 1 Analytische Perspektiven auf Berufungsakten (Tabelle in Anlehnung an Prior (2008,
S. 825))

Berufungsakten als Quelle Berufungsakten als Phänomen

Inhalt 1) Was wird durch den
Inhalt der Dokumente
„belegt“?

3) Wie entstehen die Inhalte der
Dokumente?

Verwendungsweise
und Funktion

2) Wie werden Dokumente
strategisch verwendet?

4) Wie wirken Dokumente in sozialer
Ordnung und Interaktion und beeinflussen
diese?
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welche Argumente offiziell verwendet werden können, um Personalentscheidungen
zu begründen. Die historiografisch-positivistische Perspektive kann auch, zweitens,
die strategische Verwendung der Akten thematisieren. So sind Berufungsakten ein
zentrales Mittel, um den Ablauf eines Verfahrens transparent zu machen. Protokolle
halten dann zum Beispiel fest, wer an Kommissionssitzungen beteiligt war und ob
die Kommission paritätisch zusammengesetzt war. Eine ähnliche Funktion haben
Kommissionsberichte, die einen schnellen Überblick über das Verfahren gewähren.
Um der strategischen Verwendung von Akten Rechnung zu tragen, müssen die
enthaltenen Dokumente explizit auch intertextuell, also in ihrer verfahrensmäßigen
Sequenz betrachtet werden. Die Stellenausschreibung ist beispielsweise ein wichti-
ger Hintergrund zur Bewertung von Bewerbungsunterlagen. Die dort hervorge-
brachten Bewerberprofile können dann wiederum auf einer Berufungsliste platziert
werden, deren Reihung durch Laudationes legitimiert werden soll.

Die Analyse von Berufungsakten kann, drittens, ethnomethodologisch nach dem
mobilisierten Distinktionswissen fragen. Aus diesem Blickwinkel erkennen wir
nicht nur, welche Argumente offiziell verwendet werden, um Entscheidungen zu
begründen. Vielmehr reflektieren die Dokumente, wie die am Verfahren beteiligten
Akteure ihr Wissen nutzen. Sie beziehen sich auf anerkannte Unterscheidungen und
nehmen legitime Positionierungen vor. Die Akten stellen aus dieser Sicht Arenen der
formalisierten Selbst- und Fremdpositionierung dar, in denen akademische und
nicht-akademische sowie institutionelle Kategorien und Zuschreibungen mobilisiert
werden.

Viertens sensibilisiert ein diskursanalytischer Zugriff auf Berufungsakten dafür,
dass Texte nicht nur strategisch verwendet werden, sondern auch eine eigene
Wirkmächtigkeit entfalten. Unterschiedliche Dokumente wie Stellenausschreibun-
gen, Kommissionsprotokolle, Gutachten oder Laudationes wirken im Verfahren auf
unterschiedliche Weise. Sie sortieren heterogene Unterscheidungen und Erwartun-
gen innerhalb der Kommission, sie überführen individuelle Positionierungen in eine
kollektive Entscheidung, sie dokumentieren und legitimieren das Verfahren oder
schließen es nach außen hin ab. Es kann vor diesem Hintergrund nicht überraschen,
dass sich die verschiedenen Dokumente dabei unterschiedlicher sprachlicher Regis-
ter bedienen. Weiterhin gibt die Kommunikation zwischen aufeinanderfolgenden
Dokumenten den Blick darauf frei, wie die feinen Unterscheidungen und Kategori-
sierungen im Verfahren zu diskursiven Subjektpositionen gerinnen („Listenplatzier-
ter“, „Kandidatin“, „Kommissionsmitglied“, „das Institut“, „Berufene“). In der
Regel werden im Verfahren Bewerberprofile mit Stellenprofilen in Passung gebracht.
So entsteht die Subjektposition „Professorin für . . .“, in der sich nicht nur büro-
kratische und organisatorische Befugnisse, Rechte und Pflichten kristallisieren,
sondern über Denomination und Lehrstuhlstruktur auch inhaltliche Zuständigkeits-
bereiche und Kompetenzbehauptungen spiegeln. In dieser Perspektive wird deutlich,
dass Berufungsakten selbst einen wesentlichen Beitrag zur Konstruktion und Ver-
festigung akademischer Subjektpositionen leisten.
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